
 

 

TRAKTANDENLISTE DES GEMEINDERATES OPFIKON 
 

SITZUNG VOM Montag, 2. Mai 2022 

 
 
 
 E I N L A D U N G 
 _______________ 
 
 zur 22. Sitzung 
 
Zeit: 19:00 Uhr 
 
Ort: Singsaal Lättenwiesen 
 

 
TRAKTANDEN: 
 
1. Präsentation Rückblick Regierungsprogramm 

2. Mitteilungen 

3. Protokoll der 21. Sitzung vom 7. März 2022 

4. Postulat Urban Husi (SVP) "Fair Trade Town Opfikon" - Beantwortung 

5. Entschädigungsverordnung (EVO) per Beginn der Legislaturperiode 
2022/2026 

6. Medien und ICT-Konzept der Schule Opfikon, Geräteersatz nach Lebens-
dauer; nach Schülerzuwachs 

7. Medien und ICT-Konzept der Schule Opfikon, Umrüstung Schulzimmer mit 
interaktiven Tafeln 

8. Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Abrechnung Planungs- und Admi-
nistrativverfahren 

 
 

 
 
Opfikon, 19. April 2022 PRÄSIDENTIN 
 Tanja Glanzmann 
 
 ______________________________________________________________  

 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind freundlich eingeladen, 
der Ratssitzung beizuwohnen. 

 ______________________________________________________________  
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Geschäftskontrolle Gemeinderat, Offene Geschäfte Stand: 20. April 2022 

Offene Geschäfte Amtsperiode 2018/2022 Nr. Eingang z.Zt. 
bei 

Reg. Nr. Vor-
stoss 

Termine Bemerkungen 

Postulat Urban Husi (SVP) 
"Fair Trade Town Stadt Opfikon" 

113/21 29.03.2021 GR 7.4.0 P 10.05.2022  

Postulat Ulrich Weidmann (SVP) "Signalisation Anpassung 
Thurgauerstrasse / Verkehrsunfallgeschehen" 

120/21 25.05.21 SR 1.8.4.4  05.07.2022  

Postulat Ulrich Weidmann (SVP) "Signalisation Anpassung 
Wallisellerstrasse Austrasse / Verkehrsunfallgeschehen" 

121/21 25.05.21 SR 1.8.4.4  05.07.2022  

Motion Patrick Rouiller (CVP) und Mitunterzeichnende "Auf-
wertung Quartier Bruggacker" 

123/21 25.05.21 SR 6.0.4  05.07.2022  

Entschädigungsverordnung (EVO) per Beginn der Legisla-

turperiode 2022/2026 
129/21 28.10.21 GR 9.0.0    

Ersatzwahlen Wahlbüro 2018-2022 130/21  IFK    
André Remund (FDP) 

Stefan Hakios (SVP) 

Medien und ICT-Konzept der Schule Opfikon 

Geräteersatz nach Lebensdauer; nach Schülerzuwachs 
132/21 09.11.21 GR 2.2.7    

Postulat Benjamin Baumgartner (SVP) und Mitunterzeich-

nende, Finanzielle Entwicklung Opfikon, Leistungsüberprü-

fung 

135/21 22.11.21 SR 9.0.0 P 07.03.2023  

Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark 

Abrechnung Planungs- und Administrativverfahren 
136/21 03.12.21 GR 6.3.1    

Medien und ICT-Konzept der Schule Opfikon 
Umrüstung Schulzimmer mit interaktiven Tafeln 

138/22 27.01.22 GR 2.2.7    

Interpellation Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP) und 
Mitunterzeichnende "Strategie Elterntaxis" 

140/22 06.12.21 SR  I   

Genehmigung Jahresrechnung 2021 141/22 23.03.22 RPK 9.0.3    

Geschäftsbericht 2021 142/22 24.03.22 GPK 0.10.4    
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Postulat Urban Husi (SVP) Fair Trade Town Stadt Opfikon 2021
Beantwortung 7.4.0

GestUtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 29. Màrz 2022 und auf Art. 1 I lit. d
und 27 Abs. 1 lit. d der Gemeindeordnung und Art. 38 Organisationserlass Ge-
meinderat

BESCHLIESST DER GEMEI NDERAT

1. Die Antwort des Stadtrats zum Postulat "Fair Trade Town Stadt Opfikon"
von Urban Husi (SVP) wird positiv zur Kenntnis genommen.

2. Das Postulat wird als erledigt abgeschrieben

3. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Urban Husi, Glattparkstrasse 33,8152 Glattpark (Opfikon)
- Stadtrat
- Umweltbeauftragte
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BERICHT

Der Gemeinderat Urban Husi (SVP) hat am 29.Màr22021 das Postulat "Fair
Trade Town Stadt Opfikon" eingereicht. Das Ratsbûro hat die Mitglieder des
Stadt- und Gemeinderates mit Beschluss vom 29. Màrz 2021 uber den Eingang
des Postulats in Kenntnis gesetzt. An der Sitzung des Gemeinderates vom
12. April 2021 hat Urban Husi das Postulat im Rat begrûndet. Der Stadtrat hat
die Entgegennahme beschlossen und den Ressortvorstand Gesundheit und
Umwelt mit der Beantwortung beauftragt. An der Gemeinderatssitzung vom
10. Mai 2021 wurde das Postulat vom Gemeinderat ûbenviesen. Gemâss Arti-
kel 38 Organisationserlass Gemeinderat hat der Stadtrat innert 12 Monaten
nach der Ùbenveisung dem Rat Bericht zu erstatten.

1. Postulat

lm Postulat fordert Urban Husi den Stadtrat auf, die Auszeichnung "Fair Trade
Town" anzustreben und die dafUr notwendigen Massnahmen so rasch wie môg-
lich umzusetzen. Die Stadt Opfikon wûrde damit einen Beitrag zu einem fairen
Handel leisten, kônnte die Vernetzung des lokalen Kleingewerbes stârken und
nachhaltiges Konsumverhalten fôrdern.

Antrag
Dem Stadtrat wird empfohlen, innerhalb von zwei Jahren
1. Die Auszeichnung als "Fair Trade Town" anzustreben und
2. Die dafûr nôtigen Massnahmen so rasch wie môglich umzusetzen

2. Beantwortung

Die Stadtverwaltung hat die Kriterien, die fûr die Auszeichnung "Fair Trade
Town" zu erfUllen sind, geprûft. Die Auszeichnung Fair Trade Town hatzumZiel,
das Angebot von Fair Trade-Produkten, vor allem Lebensmittel, aber auch Blu-
men oder Textilien, fûr die Bevôlkerung zu erhôhen. Dazu sollen Betriebe wie
Detailhandel, Gastronomie und Hotellerie, aber auch Vereine oder Kirchgemein-
den und Stadtveruraltung einige Fair Trade-Produkte anbieten. Durch Kommu-
nikation und Sensibilisierung soll die Nachfrage seitens Bevôlkerung nach die-
sen Produkten und insgesamt der nachhaltige Konsum gestârkt werden.

"Fair Trade Town" greift damit einen Teilbereich des Beschaffungswesens auf.
Andere fûr die ôffentliche Hand wichtige Bereiche wie beispielsweise lT-lnves-
titionen, BUroverbrauchsmaterial, Fahrzeugpark, Baumaterialien etc. sind nicht
Teil des Konzeptes.

Die Vorgaben von "Fair Trade Town" sind nicht sehr hoch, da bereits einige
Anbieter Fair Trade-Produkte in ihrem Sortiment fûhren oder sich bereit gezeigt
haben, solche anzubieten. Ebenso wâre es einfach, eine jâhrliche Veranstaltung



=ovÉ
\

\o
l--a
sq

ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON
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durchzufûhren, da beispielsweise seitens Kirchen das Thema Fairer Handel
Tradition hat.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass der schwierigste Punkt fûr die Erreichung die-
ser Auszeichnung die Bildung einer Arbeitsgruppe ist. Die Arbeitsgruppe ist das
zentrale Gremium, das festlegt, wie die Auszeichnung konkret erreicht werden
kann, mit den verschiedenen lokalen Akteuren kommuniziert, Kommunikations-
massnahmen organisiert und dies gegenûber der Dachorganisation Swiss Fair
Trade dokumentiert. lm Auftrag des Stadtrates wurden Vertreter aus verschie-
denen Bereichen fûr die Arbeitsgruppe angefragt: Politik, Kirchen, Gewerbever-
ein, Gastronomie, ehemalige Claro-Mitarbeitende etc. Es hat sich herausge-
stellt, dass es schwierig ist, Personen zu finden, die sich fûr dieses Label enga-
gieren môchten.

Der Stadtrat anerkennt, dass das Thema Fair Trade zu beachten ist. Weil es
nicht gelungen ist, eine Arbeitsgruppe zusammenzustellen, verzichtet der Stadt-
rat aber darauf, das Label Fair Trade Town anzustreben.

3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, gestUtzt auf die Antwort des Stadtrats, das
Postulat als erledigt abzuschreiben.

NAMENS DES STADTRATES
Prâs Stadtschreiber:

Paul Remund Willi Bleiker

t:
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Postulat Urban Husi (SVP) Fair Trade Town Stadt Opfikon 2021
Beantwortung 7.4.0
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1. Ausgangslage

Der Gemeinderat Urban Husi (SVP) hat am 29.Mâr22021 das Postulat "Fair
Trade Town Stadt Opfikon" eingereicht. Das Ratsbûro hat die Mitglieder des
Stadt- und Gemeinderates mit Beschluss vom 29. Màr22021 uber den Eingang
des Postulats in Kenntnis gesetzt. An der Sitzung des Gemeinderates vom
12. April 2021 hat Urban Husi das Postulat im Rat begrûndet. Der Stadtrat hat
die Entgegennahme beschlossen und den Ressortvorstand Gesundheit und
Umwelt mit der Beantwortung beauftragt. An der Gemeinderatssitzung vom
10. Mai 2021 wurde das Postulat vom Gemeinderat Uberuuiesen. Gemâss Arti-
kel 38 Organisationserlass Gemeinderat hat der Stadtrat innert 12 Monaten
nach der Ûbenveisung dem Rat Bericht zu erstatten.

2. Postulat

lm Postulat fordert Urban Husi den Stadtrat auf, die Auszeichnung "Fair Trade
Town" anzustreben und die dafûr notwendigen Massnahmen so rasch wie môg-
Iich umzusetzen. Die Stadt Opfikon wirrde damit einen Beitrag zu einem fairen
Handel leisten, kônnte die Vernetzung des lokalen Kleingewerbes stârken und
nachhaltiges Konsumverhalten fôrdern.

3. Beantwortung des Postulats

Die Stadtverwaltung hat die Kriterien, die fûr die Auszeichnung "Fair Trade
Town" zu erfûllen sind, geprûft und im Auftrag des Stadtrates versucht eine Ar-
beitsgruppe zu bilden. Die Arbeitsgruppe ist das zentrale Gremium, das festlegt,
wie die Auszeichnung konkret erreicht werden kann. Fûr die Arbeitsgruppe wur-
den Vertreter aus verschiedenen Bereichen angefragt: Politik, Kirchen, Gewer-
beverein, Gastronomie, ehemalige Claro-Mitarbeitende etc. Es hat sich heraus-
gestellt, dass es sehr schwierig ist, Personen zu finden, die sich fûr diese Aus-
zeichnung engagieren môchten. Bis zum aktuellen Zeitpunkt konnte keine ge-
nûgend grosse Arbeitsgruppe konstituiert werden.

Der Stadtrat anerkennt, dass das Thema Fair Trade zu beachten ist. Weil es
nicht gelungen ist, eine Arbeitsgruppe zusammenzustellen, verzichtet der Stadt-
rat aber darauf, das Label Fair Trade Town anzustreben.

Auf Antrag des Vorstandes Gesundheit und Umwelt

BESCHLIESST DER STADTRAT:
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1. Die Auszeichnung "Fair Trade Town" wird nicht angestrebt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, gestûtzt auf die Beantwortung des Stadt-
rats, das Postulat als erledigt abzuschreiben.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat BUlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Urban Husi, Glattparkstrasse 33, 8152 Glattpark (Opfikon)
- Geschâftsleitung Gemeinderat
- Bau und lnfrastruktur

NAMENS DES STADTRATES
Prâside Stadtschreiber:

z
Paul Remu

VERSANDT
31.03.2022

lli Bleiker
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Verordnung Uber die Entschâdigungen der Behôrden, Kommissionen
und Funktionârinnen oder Funktionâre / Teilrevision der Entschâdigungs-
verordnung (EVO) per Beginn der Legislaturperiode 202212026 9.0.0

1. Ausgangslage

Per 1 . Januar 2020 wurde die Besoldung des Personals mit 0.1% der Teuerung
angepasst. Gemâss Regierungsratsbeschluss des Kantons Zûrich wurde per
1. Januar 2021keine Teuerungszulage an das Personalausgerichtet. Somit be-
trâgt die zwischenzeitlich nicht ausgeglichene Teuerung 0.1o/o. Aufgrund der ge-
ringen Erhôhung wird im heutigen Zeitpunkt auf eine Teuerungsanpassung der
Entschâd ig ungen verzichtet.

2. Bearbeitung / Prûfung

Die GPK hat in verschiedenen Sitzungen die Entschâdigungsverordnung einge-
hend ûberarbeitet. Dabei wurden alle involvierten Stellen zu diversen GPK Sit-
zungen eingeladen und deren Arbeitsbelastung und Verantwortungen evaluiert.

ln einem Vorverfahren hat die GPK die Bedûrfnisse der Stadtràte, Schulpflege,
der Sozialbehôrde und den Kommissionen (RPK / GPK) sowie abschliessend
die RUckmeldungen der einzelnen Fraktionen aufgenommen und in die Vorlage
einfliessen lassen.

3. Anpassungen der Entschâdigungsverordnung (EVO) durch den
Stadtrat.

Die Verordnung wurde durch die Abteilungsleitenden auf ihre Richtigkeit und
Vollstândigkeit ûberprùft. Abgesehen von redaktionellen Anderungen ergaben
sich daraus folgende Anpassungen:

Art.2 i - Ergànzung

Arbe itsg ru p pe Klei nth e ate r M ettle n
Prâsidentin / Prâsident CHF 1'500
Mitglieder CHF 1'000
Pauschale Entschâdigung, keine weiteren Sitzungsgelder

Seit der Neubesetzung der Arbeitsgruppe wurde die BuchfUhrung in die Buch-
haltung der Stadt Opfikon (Kultur) integriert.

Art.2j - Anpassung

Gemàss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021

Art 2 k-Anpassung
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Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021

Art. 4, Abs. 1 - Anpassung

Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021

Art. 4, Abs. 7 - Ergânzung

Der Beizug von Sachverstândigen (Aft. 22 Gemeindeordnung) in Kommissionen
wird anstelle von Sitzungsgeldern mit Honoraren entschâdigt.
Anlâsslich praxisbezogener Erfahrungen wird dieser Absatz ergânzt.

Auf Antrag des Finanzausschusses

4. Anpassungen der Entschâdigungsverordnung (EVO) durch die
GPK.

Art 2a-Ergânzung

Geschéffs I eitu n g G e mei n de rat
(zusâtzlich zur Entschiàdigung als Mitglied des Gemeinderates)
1. VizeprâsidenUin CHF 1'800
2. VizeprëisidenUin CHF 1'800
Mitglieder CHF 1'400

Die Geschâftsleitung wurde bis anhin in der EVO nicht berùcksichtigt.
Die Geschâftsleitungssitzungen finden so oder so statt, auch wenn keine Ge-
meinderatssitzu ng stattfinden sollte.
Vizeprâsident/innen bereiten sich bereits auf ihr Mandat als PrâsidenVin vor.

Att.2 d - Anpassung

Erhohung der Pauschale
Prâsident von CHF 6'475 auf CHF 8'400
Aktuarin / Aktuar von CHF 3'130 auf CHF 5'000
Mitglieder von CHF 2'270 auf CHF 4'500

Die Rechnungsprûfungskommission hat fast wochentlich Sitzungen, dies wurde
bei der Pauschale nicht genûgend reflektiert.

Art.2 e - Anpassung

Erhohung der Pauschale
Aktuarin / Aktuar von CHF 2'375 auf CHF 2'540
Mitglieder von CHF 1'725 auf CHF 2'040
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Die Geschâftsprtifungskommission hat mehr Sitzungen als damals und die Ar-
beiten der Oberaufsicht haben sich intensiviert, dies wurde in der bisherigen
Pauschale nicht genûgend berucksichtigt.

Art.2 f - Ergânzung

Fraktion
Fraktionsprâsidentin / Fraktionsprâsident CHF 800

Es fallen viele Aufgaben an, ohne die ein reibungsloser Ratsbetrieb nicht môg-
lich wâre. Auch ist die lnterfraktionelle Konferenz im Organisationserlass des
Gemeinderates mit Zustândigkeiten vertraut, wie unter anderem die Besetzung
von Kommissionen, Wahlbtiro und Schutzverbânden.

Art.2 g - Anpassung

Erhohung der Pauschale
StadtprëàsidenUin von CHF 65'845 auf CHF 68'000
Schulprâsidenilin von CHF 55'050 auf CHF 58'000
Ressorfvorsteherin / Ressortvorsteher von CHF 44'260 auf CHF 46'000

Die Herausforderungen haben zugenommen und das grosse Bevôlkerungs-
wachstum fuhrt ebenso zu Mehrbelastungen.

Att.2 h - Anpassung

Erhôhung der Pauschale
Mitglieder CHF 2'375 auf CHF 3'060

Die Vorbereitungszeit der Sitzungen haben zugenommen, dies wurde in der bis-
herigen Pauschale nicht vollumfânglich berucksichtigt.

Art.2 k - Streichung

tltitareeiteneenee

Die GPK ist der Auffassung dass dies in der erhohten Grundpauschale abge-
deckt ist.

Art. 3 Absatz 2 - Anpassung

Bisher: Wird ftir die Protokollfuhrung eine Tagesaktuarin oder ein Tagesaktuar
bestimmt, hat sie oder er Anspruch auf ein zusâtzliches halbes Sitzungsgeld,
sofern nicht eine feste Entschâdigung festgelegt ist (gilt nicht f(ir stâdtische An-
gestellte).
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Neu: Die Aktuarin oder der Aktuar oder die Tagesaktuarin oder der Tagesaktuar
hat Anspruch auf ein zusâtzliches halbes Sitzungsgeld fùr die Protokollfûhrung.
(gilt nicht ftir stiâdtische Angestellte und Spezialkommissionen).

Diese Anpassung erleichtert es den Kommissionen, beiAbsenz des gewâhlten
Aktuars/der gewâhlten Aktuarin, einen gleichermassen entschâdigten Ersatz zu
ernennen.

Art. 4 Absatz 1 - Streichung

Oieeee.l<ann im Mexim

Neu wird stundenweise, ohne Maximalbetrag abgerechnet.

Art. 4 Absatz 2 - Anpassung
Je nach Dauer betrëàgt das Sitzungsgeld:

a 0 bis 2 Standen eHF rc
b >2bis4Stunden eH
e > 4 bis 6 Stunden eHF 173
d ëber 6 Standen QHF 26A
a 0 bis 1 Sfunde CHF 50
b jede weitere Stunde CHF 30

Neu wird stundenweise abgerechnet, dies macht die Sitzungsentschâdigung
nachvollziehbarer.

Art. 4 Absatz 5 - Streichung

Wrd fËr die PretelçellfËhrung eine Tagesalctaarin eder ein Tagesalçtuar be

fern nient eine feete
gesteilf$"

Dies wird bereits in Art. 3 Abs. 2 geregelt
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1. Antrag

Die Geschâftsprûfungskommission beantragt dem Gemeinderat mit 7:0 Stim-
men

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Anderungen der Verordnung ûber die Ent-
schâdigungen der Behôrden, Kommissionen und Funktionârinnen oder Funkti-
onâre (Entschâdigungsverordnung/EVO) gemâss Synopse vom 1 1. April 2022
zu genehmigen und per Beginn der Legislaturperiode 202212026 in Kraft zu set-
zen.

Referent: Bjôrn Blaser

NAMENS DER GESCHAFTSPRÛFU NGSKOMM ISSION

Der Prâsident: Ein Mitglied

àâ
Urban Husi Bj r



Stadtrat Opfikon

Synopse zur neuen Verordnung ûber die Entschâdigungen der Behôrden, Kommissionen und Funktionârinnen oder Funktionâre der
Stadt Opfikon, Stand 11. April 2022 nach Vorprûfung durch die GPK

lm Folgenden sind die geltende Entschâdigungsverordnung (EVO) vom 1 . Januar 2O2O (1. Spalte) und die neue EVO mit den Anderungen des
Stadtrates (2. Spalte) und die neue EVO (Basis Version Stadtrat) mit zusâtzlichen Anderungen der GPK (3. Spalte) aufgefûhrt. Abweichungen
der neuen EVO von der geltenden EVO werden in rot dargestellt.

ZusàEliche Ânderungen GPK. Die GPK iibemimmt die
Anderungen des Stadtrates (2. Spalte). Aus Grûnden der
Ubersichtlichkeit werden diese jedoch nicht nochmals
aufgefiihrt.

b GeschâftsleitungGemeinderat
(zusâtzlich zur Entschâdigung als Mitglied des Gemein-
derates)
1. Vizepràsidentin / Vizeprâsident CHF 1'800
2. Vizeprâsidentin /Vizeprâsident CHF 1'600
Mitglieder CHF 1'400

Neue EVO der Stadt Opfikon mit Ânderungen StadtratGeltende EVO der Stadt Opfikon

Art. 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Entschâdigungen, Spesenvergûtun-
gen, Zulagen sowie die Sitzungsgelder der Behôrden, Aus-
schûsse, Kommissionen mit selbststândiger Verwaltungsbefug-
nis und Funktionârinnen oder Funktionâre der Stadt Opfikon ge-
mâss Gemeindeordnung und Schulordnung.

Art. 2 Behôrden- und Kommissionsentschâdigungen

Frir die Erfiillung ihrer amtlichen Verpflichtungen beziehen die
Mitglieder stâdtischer Behôrden und die Funktionârinnen oder
Funktionâre nachstehende Jahresentschâdigungen:

a Gemeinderat
Prâsidentin / Prâsident
Mitglieder

CHF
CHF

4'535
1',620

b Spezialkommissionen (siehe auch lit. k)
Prâsidentin/Prâsident 2 Sitzungsgelder
Aktuarin/Aktuar 2 Sitzungsgelder
Mitglieder 1 % Sitzungsgelder

Entschâdigungsverordnung 2022 Synopse 1 1 -04-2022 fûr Stadtra.docx Seite 1



d Rechnungsprûfungskommission
(zusâtzlich zur Entschâdigung als Mitglied des Gemein-
derates)
Prâsidentin / Pràsident CHF 8'400
Aktuarin / Aktuar CHF 5'000
Mitglieder CHF 4'500

e Geschâftsprûfungskommission
(zusâtzlich zur Entschâdigung als Mitglied des Gemein-
derates)
Prâsidentin / Prâsident CHF 4'320
Aktuarin / Aktuar CHF 2'il0
Mitglieder CHF 2'04.0

f Fraktion
Fraktionsprâsidentin/Fraktionsprâsident CHF 800

g Stadtrat
Stadtprâsidentin / Stadtprâsident CHF 68'000
Schulprâsidentin / Schulprâsident CHF 58'000
Ressortvorsteherin/Ressortvorsteher CHF 46'000

h Sozialbehôrde
Mitglieder cHF 3'060

Arbeitsgruppe Klei ntheater Mettlen
Prâsidentin / Prâsident CHF 1'500
Mitglieder CHF 1'000
Pauschale Entschâdigung, keine weiteren SiEungsgelder

Schulpflege
Mitglieder CHF
Pauschalentschâdigung inkl. Spesen,
Schulbesuche, Sitzungsgelder, Zulagen usw.
Prâsidien Ressort Schûlerbelange und CHF

15'000

2'500

c Rechnungspriifungskommission
(zusâtzlich zur Entschàdigung als Mitglied des Gemeindera-
tes)
Prâsidentin / Prâsident CHF 6'475
Aktuarin / Aktuar CHF 3'130
Mitglieder CHF 2'270

d Geschâftsprûfungskommission
(zusâtzlich zur Entschâdigung als Mitglied des Gemeindera-
tes)
Prâsidentin / Prâsident CHF 4'320
Aktuarin / Aktuar CHF 2'375
Mitglieder CHF 1'725

e Stadtrat
Stadtprâsidentin / Stadtprâsident CHF 65'845
Schulprâsidentin / Schulprâsident CHF 55'050
Ressortvorsteherin / Ressortvorsteher CHF 44'260
Zulagen:
1. Vizeprâsidentin / Mzeprâsident CHF 3'245
2. Vizeprâsidentin / Vizeprâsident CHF 2'155
zuzûglich Sitzungsgelder
lm Pauschalansatz fûr die Mitglieder des Stadtrates ist die
Entschàdigung fûr deren Mitgliedschaft in den Behôrden und
Kommissionen, denen sie als Prâsidentin oder Prâsident
oder Mitglieder angehôren, inbegriffen.

f Sozialbehôrde
Mitglieder CHF 2'375

g Wahlbûro
Prâsidentin / Prâsident
Aktuarin / Aktuar
Mitglieder
Weibelin / Weibel
Personal

pro Stunde CHF 36.75

h Arbeitsgruppe Neujahrsblàtter
Prâsidentin / Prâsident
Mitglieder

CHF
CHF

780
525

Schulpflege
Mitglieder CHF
Pauschalentschâdigung inkl. Spesen,
Schulbesuche, Sitzungsgelder, Zulagen usw.
Prâsidien Ressort Schûlerbelange und CHF

12',435

2'030
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I Mitarbeitendenbeurteilung fËr SehulleitenCe gemâss
tcantenabn+eryagen
Sehulpflegemitglied (pausehal) GHF 300/ltIAB

z Die Aktuarin oder der Aktuar oder die Tagesaktuarin oder
der Tagesaktuar hat Anspruch auf ein zusàtzliches halbes
Sitzungsgeld fûr die Protokollfithrung. (gilt nicht fûr stâdti-
sche Angestellte und Spezialkommissionen).

Dieseekann im Madmum CHF 260 betragen,

2 Je nach Dauer betrâgt das Si2ungsgeld

t > 2 bis '1 Stunden CH

a 0 bis 1 Stunde CHF 50
b jede weitere Stunde CHF 30

Ressort Personal und Schulentwicklung
(sofem nicht durch Prâsidium besetzt)

k Mitarbeitendenbeurteilung fûr Schulleitende gemâss
kantonalen Vorgaben
Schulpflegemitglied (pauschal) CHF 300/MAB
SehulpflegpmitgliedalsTeammitglieC CHF 415/IrilAB
(pau€€hâl)

Art. 4 SiEungsgeld
1 Alle Mitgliedervon Behôrden und Kommissionen (ohne

Schulpflege) erhalten fûr Sitzungen sowie ausserordentliche
Arbeiten und Gânge eine Entschâdigung. Pro Behôrde oder
Kommission wird pro Tag nur eine Entschâdigung vergûtet.
Finden mehrere Sitzungen am gleichen Tag statt, ist die
Summe der aufgewendeten Zeit massgebend zur Bestim-
mung des Sitzungsgeldes. Dieses kann im Maximum
CHF 260 betragen. Sitzungsunterbrûche von mehr als 20 Mi-
nuten gelten nicht als Sitzungszeit.

Ressort Personal und Schulentwicklung
(sofern nicht durch Prâsidium besetzt)

j Mitarbeitendenbeurteilung gemâss kantonalen Vorgaben
SchulpflegemitgliedalsBeurteilungs- CHF 830/MAB
verantwortliche (pauschal)
SchulpflegemitgliedalsTeammitglied CHF 41S/MAB
(pauschal)

k Weitere Kommissionen
Ftir weitere Kommissionen und Beauftragte werden die Ent-
schâdigungen durch den Stadtrat auf Antrag der Wahlbehôrde
festgelegt. Sie sind anlâsslich der nàchsten Anderung der Ent-
schâdiqungsverordnunq (EVO) in dieser aufzunehmen.

Art. 3 Vizeprâsidium / Kommissionsaktuariat
1 Wird eine Sitzung von der Vizeprâsidentin oder vom Vizeprâ-

sidenten geleitet, hat sie oder er Anspruch auf ein zusâtzli-
ches halbes SiEungsgeld, sofern nicht eine feste Pauschal-
entschâdigung festgelegt ist.

2 Wird fi.lr die Protokollfûhrung eine Tagesaktuarin oder ein Ta-
gesaktuar bestimmt, hat sie oder er Anspruch auf ein zusâtz-
liches halbes Si2ungsgeld, sofern nicht eine feste Entschâdi-
gung festgelegt ist (gilt nicht fûr stâdtische Angestellte).

Art. 4 Sitzungsgeld
1 Alle Mitglieder von Behôrden und Kommissionen (ohne Be-

reich Schule) erhalten fûr Sitzungen sowie ausserordentliche
Arbeiten und Gânge eine Entschâdigung. Pro Behôrde oder
Kommission wird pro Tag nur eine Entschâdigung vergûtet.
Finden mehrere Sitzungen am gleichen Tag statt, ist die
Summe der aufgewendeten Zeit massgebend zur Bestim-
mung des Sitzungsgeldes. Dieses kann im Maximum
CHF 260 betragen. Si2ungsunterbrûche von mehr als 20 Mi-
nuten gelten nicht als Sitzungszeit.

2 Je nach Dauer betrâgt das Sitzungsgeld:
a 0 bis 2 Stunden CHF 76
b > 2 bis 4 Stunden CHF 130
c > 4 bis 6 Stunden CHF 173
d ûber6 Stunden CHF 260
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5 Wird fËr die Pretekellfth
ein Tagesaktuar bestimmt; hat sie eder er Ânsprueh auf
ein-zusâEliehes halbes SiEungegeld;-sefem nieht eine
feste Entsehâdigung festgelegtjst (gilLnieht fËr stâdti
eene*ngesteilt+

7 Der Beizug von Sachverctândigen ( r1.22 Gemeindeord-
nung) in Kommissionen wird anstelle von SiEungsgeldem
mit Honoraren entschâdigt.

3 Entschâdigungspflichtige Sitzungen sind:

a Ordentliche Si2ungen von gewâhlten Behôrden respek-
tive Gremien wie Gemeinderat, Stadtrat, Kommissionen
und weitere, mit offi zieller ProtokollfUhrung,

b Besprechungen mit Teilnehmenden ausserhalb des be-
treffenden Ressorts respektive der betreffenden Abtei-
lung. Es wird ein Besprechungsprotokoll geftihrt, gegebe-
nenfalls ein Rapport oder eine Aktennotiz erstellt.

Nicht entschâdigungspflichtige Sitzungen sind:

a Besprechungen mit Mitarbeitenden und Funktionârinnen
oder Funktionâren innerhalb des Ressorts respektive der
Abteilung,

b Besprechungen im Rahmen des Aufgabenbereichs der
Funktionârin oder des Funktionârs.

Wird fûr die Protokollfûhrung eine Tagesaktuarin oder ein Ta-
gesaktuar bestimmt, hat sie oder er Anspruch auf ein zusàV-
liches halbes Sitzungsgeld, sofern nicht eine feste Entschâdi-
gung festgelegt ist (gilt nicht fUr stâdtische Angestellte).

4

6 Bei auswârtigen Besichtigungen, Si2ungen usw. kann die
Reisezeit von Opfikon (Stadthaus) bis zum Bestimmungsort
entsprechend aufgerechnet werden.

Art. 5 Teuerungszulagen

Der Stadtrat kann eine eventuelle Anpassung der in Art. 2 und 4
festgesetzten Ansâtze dem Gemeinderat jeweils auf Mitte der
laufenden Legislaturperiode zum Beschluss vorlegen.

Art. 6 Spesenvergûtung
1 Den Behôrden- und Kommissionsmitgliedern (ohne Bereich

Schule) werden die aus der Erfùllung ihrer amtlichen Verrich-
tungen erwachsenden Spesen vergûtet.

2 Fur Fahrten mit eigenem Personenwagen wird eine ange-
messene Entschâdigung pro Kilometer bezahlt, die vom
Stadtrat festgelegt wird (ohne Bereich Schule).
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Art. 7 Ûbrige Funktionârinnen / Funktionàre

Die Entschâdigungen fûr die ûbrigen nebenamtlichen Funktionâ-
rinnen oder Funktionâre werden vom Stadtrat auf Antrag der
Wah I behôrde festgesetzt.

Art. 8 Vercicherungen

Alle Behôrden- und Kommissionsmitglieder werden auf Kosten
der Stadt gegen Unfall und Haftpflicht bei amtlichen Verrichtun-
gen versichert.

Art. 9 Berufliche Vorsorge

Alle Behôrden- und Kommissionsmitglieder werden gemâss den
Bestimmungen des Gesetzes ûber die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und lnvalidenvorsorge versichert (Basis: Jahresent-
schâdigung plus Sitzungsgelder), sofern deren Gesamtentschâ-
digung die gesetzliche Grenze zum Obligatorium ùberschreitet.
Die Versicherungsprâmien werden anteilsmâssig von den Versi-
cherten und der Stadt bezahlt.

Art.10ln Krafttreten
t Die Verordnung ûber die Entschâdigungen der Behôrden,

Kommissionen und Funktionârinnen oder Funktionâre (Ent-
schâdigungsverordnung/EVO) tritt mit Beschluss durch den
Gemeinderat vom 6. Mâz 2006 per Beginn der Legislaturpe-
riode 2006/2010 in Kraft.

2 Sie ersetzt die bisherigen Verordnungen, Erlasse und Be-
schlûsse.
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

SEITE

26. Oktober 2021
1von3

Verordnung ûber die Entschâdigungen der Behôrden, Kommissionen
und Funktionârinnen oder Funktionâre / Teilrevision der Entschâdigungs-
verordnung (EVO) per Beginn der Legislaturperiode 202212026 9.0.0

Gestfrtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 26. Oktober 2021 und Art. 34,
Ziff . 2. d) der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Die Anderungen der Verordnung ûber die Entschâdigungen der Behôrden,
Kommissionen u nd Funktionârinnen oder Funktionâre (Entschâdigungsver-
ordnung/EVO) gemâss Vorlage vom Oktober 2021werden genehmigt.

2. Die Anderungen der Verordnung Uber die Entschâdigungen der Behôrden,
Kommissionen u nd Funktionârinnen oder Funktionâre (Entschâdigungsver-
ordnung/EVO) treten per Beginn der Legislaturperiode 202212026 in Kraft.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Abteilungsleitende
- Finanzen und Liegenschaften
- Lohnbuchhaltung

ffiKW
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

srrzuNc voM 26. Oktober 2021
sErrE 2 von 3

BERICHT

1. Ausgangslage

Die letzten Angleichungen der in Art.2 und 4 festgelegten Ansâtze der Entschâ-
digungsverordnung (EVO) wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom
6. Juli 2020 rUckwirkend auf den 1. Januar 2020 vorgenommen. Dabei wurden
die Teuerungszulagen bis und mit 2019 berûcksichtigt. Ansonsten ergaben sich
keine Anpassungen.

Per 1 . Januar 2020 wurde die Besoldung des Personals mit 0.1o/o der Teuerung
angepasst. Gemâss Regierungsratsbeschluss des Kantons ZUrich wurde per
1. Januar 2021keine Teuerungszulage an das Personalausgerichtet. Somit be-
trâgt die zwischenzeitlich nicht ausgeglichene Teuerung 0.1o/o. Aufgrund der ge-
ringen Erhôhung wird im heutigen Zeitpunkt auf eine Teuerungsanpassung der
Entschâd igungen verzichtet.

2. Anpassungen der Entschâdigungsverordnung (EVO)

Die Verordnung wurde durch die Abteilungsleitenden auf ihre Richtigkeit und
Vollstândigkeit UberprUft. Abgesehen von redaktionellen Anderungen ergaben
sich daraus folgende Anpassungen:

Art.2 i - Ergânzung
Arbe itsg ru p pe Kl e i nth e ate r M ettle n
Prâsidentin / Prëisident CHF 1'500
Mitglieder CHF 1'000
Pauschale Entschâdigung, keine weiteren Sitzungsgelder

Seit der Neubesetzung der Arbeitsgruppe wurde die BuchfUhrung in die Buch-
haltung der Stadt Opfikon (Kultur) integriert.

Art.2j - Anpassung
Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021.

Art,2k-Anpassung
Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr.2021-218 vom 26. August2021

Art. 4, Abs. 1 - Anpassung
Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021

Art. 4, Abs. 7 - Ergânzung
Der Beizug von Sachverstândigen (Art. 22 Gemeindeordnung) in Kommissionen
wird anstelle von Sitzungsgeldern mit Honoraren entschâdigt.
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Anlâsslich praxisbezogener Erfahrungen wird dieser Absatz ergânzt.

3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Anderungen der Verordnung ûber die Ent-
schâdigungen der Behôrden, Kommissionen und Funktionârinnen oder Funkti-
onâre ( Entsch âd ig u ngsverord n u ng/EVO) gemâss Vorlage vom Oktob er 2021 zu
genehmigen und per Beginn der Legislaturperiode202212026 in Kraftzu setzen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

Paul d leiker

ffi&Qru
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SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

26. Oktober 2021
2021-243
1 von2

Verordnung ûber die Entschâdigungen der Behôrden, Kommissionen
und Funktionârinnen oder Funktionâre / Teilrevision der Entschâdigungs-
verordnung (EVO) per Beginn der Legislaturperiode 202212026 9.0.0

1. Ausgangslage

Die letzten Angleichungen der in Art. 2 und 4 festgelegten Ansâtze der Entschâ-
digungsverordnung (EVO) wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom
6. Juli 2020 rUckwirkend auf den 1. Januar 2020 vorgenommen. Dabei wurden
die Teuerungszulagen bis und mit 2019 berUcksichtigt. Ansonsten ergaben sich
keine Anpassungen.

Per 1. Januar 2020 wurde die Besoldung des Personals mit 0.1o/o der Teuerung
angepasst. Gemâss Regierungsratsbeschluss des Kantons ZUrich wurde per
1. Januar 2021keine Teuerungszulage an das Personalausgerichtet. Somit be-
trâgt die zwischenzeitlich nicht ausgeglichene Teuerung 01%. Aufgrund der ge-
ringen Erhôhung wird im heutigen Zeitpunkt auf eine Teuerungsanpassung der
Entschâd ig u ngen verzichtet.

2. Anpassungen der Entschâdigungsverordnung (EVO)

Die Verordnung wurde durch die Abteilungsleitenden auf ihre Richtigkeit und
Vollstândigkeit ûberprûft. Abgesehen von redaktionellen Anderungen ergaben
sich daraus folgende Anpassungen:

Art.2 i - Ergânzung
Arbe itsg ru p pe Kle i nth e ate r M ettle n
Prâsidentin / Prâsident CHF 1'500
Mitglieder CHF 1'000
Pauschale Entschâdigung, keine weiteren Sitzungsgelder

Seit der Neubesetzung der Arbeitsgruppe wurde die BuchfUhrung in die Buch-
haltung der Stadt Opfikon (Kultur) integriert.

Art.2j - Anpassung
Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021

Art.2 k - Anpassung
Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr. 2021-218 vom 26. August2021

Art. 4, Abs. I - Anpassung
Gemâss Beschluss der Schulpflege Nr.2021-218 vom 26. August2021

Art. 4, Abs. 7 - Ergânzung
Der Beizug von Sachversfândigen (Art. 22 Gemeindeordnung) in Kommissionen
wird anstelle von Sitzungsgeldern mit Honoraren entschâdigt.
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Anlâsslich praxisbezogener Erfahrungen wird dieser Absatz ergânzt.

Auf Antrag des Finanzausschusses

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Anderungen der Verordnung Uber die Entschâdigungen der Behôrden,
Komm issionen und Funktionârin nen oder Funktionâre (Entschâdigu ngsver-
ordnung/EVO) gemâss Vorlage vom Oktober 2021werden genehmigt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Anderungen der Verordnung ùber die
Entschâdigungen der Behôrden, Kommissionen und Funktionârinnen oder
F u n ktionâre (Entschâd ig u n gsverord n u ng/EVO) gemâss Vorlage vom Okto-
ber 2021 zu genehmigen und per Beginn der Legislaturperiode 202212026
in Kraft zu setzen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Gemeinderat
- Abteilungsleitende
- Finanzen und Liegenschaften
- Lohnbuchhaltung

NAMENS DES STADTRATES
Prâside Stadtschreiber:

Paul Remu

VERSANDT:
28.10.2021ret

li Bleiker
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Medien und ICT-Konzept der Schule Opfikon
Gerâteersatz nach Lebensdauer; Gerâtezuwachs nach SchUlerzahlen
lnvestitionskredit im Umfang von CHF 1'220'000 2.2.7

Gestûtzt auf den Antrâge der Schulpflege vom 7. Oktober 2021 sowie des Stadt-
rates vom 9. November 2021 und auf Art. 19,Ziff . d der neuen Gemeindeord-
nung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1. Fûr die Ersatzbeschaffung der Schûlerinnen- und Schûlergerâte (Tablets)
und der Lehrpersonengerâte (MacBooks) der Schulen Opfikon wird gemâss
ICT-Infrastrukturkonzept ein Kredit von totalCHF 1'220'000 zulasten der ln-
vestitionsrechnung (Kto. Nr. 500.5060.004) genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Stadtrat
- Schulpflege
- Gesamtschulleiter
- ICT-Fachgruppenleitung Schule
- Finanzen und Liegenschaften
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1. Ausgangslage

Mit Beschuss Nr. 2021-52 vom 1 1.Mârz2021hatdie Schulpflege das erneuerte
Medien- und ICT-Konzept der Schule Opfikon verabschiedet und genehmigt.
Das Konzept zeigt den Gerâteersatz nach Lebensdauer (Life-Cycle-Manage-
ment, LCM) auf . Zusâtzlich eingerechnet ist der Gerâtezuwachs nach SchUler-
zahlen bei aktuellem Verteilschlûssel (altes ICT Konzept).

Die durchschnittliche Lebensdauer der Gerâte betrâgt 3-4 Jahre (iPad) bezie-
hungsweise 5 Jahre (MacBooks). Bei der Berechnung des Ersatzbedarfs geht
das LCM von den folgenden Zahlen aus.

- Ersatzbeschaffungen fûr iPads fallen zu 115 nach 3 Jahren, zu 3/5 nach
4 Jahren und zu 1/5 nach 5 Jahren an

- Ersatzbeschaffungen fûr MacBooks fallen zu 115 nach 4 Jahren, zu 315
nach 5 Jahren und zu 1/5 nach 6 Jahren an.

2. Ersatz und Wachstumsbereinigung der Gerâte

2.1. Geràte der Schûlerinnen und Schûler

Fûr die Gerâte der SchUlerinnen und Schûler (Tablets, dazugehôrige Periphe-
rie, Software, Dienstleistungen) sieht das Konzept ein gestaffelter Ersatz vor.
Die lnvestitionssumme Uber die kommenden vier Jahre betrâgt CHF 575'500
(ohne Reserven) und zeigt sich wie folgt:
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20L9 693 t6.4 0 2 19

2020 780 4.6 49.2 0 54 87

202L 945 138.6 13.8 L6.4 165

2022 1055 L7.4 415.8 4.6 438 110 548 0.5 274

2023 LL45 33 52.2 138.6 224 90 3L4 0.5 L57

2024 L22S 0 99 L7.4 L\6 80 196 0.5 98

2025 t285 0 0 33 33 60 93 0.5 46.5

575.5
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2.2. Geràte der Lehrpersonen

Fûr die Lehrpersonengerâte (MacBooks, dazugehôrige Peripherie, Software,
Dienstleistungen) sieht das Konzept ebenfalls einen gestaffelten Ersatz vor. Die
Investitionssumme ûber die kommenden vier Jahre betrâgt CHF 605'800.

Total 60s.8

3. Submission

Fûr die externe Begleitung der DurchfUhrung der notwendigen Submission wer-
den im Jahr 2022 CHF 20'000 eingeplant.

4. Gesamtkosten

Es ergeben sich fûr Gerâteersatz und -zuwachs Gesamtkosten von
CHF 1'220'000. FUr Unvorhergesehenes ist eine Reserve von CHF 18'700 ein-
gestellt.
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ErsatzA//achstu m der Gerâte
fûr Schûlerinnen und Schûler:
ErsatzA/Vachstum der Gerâte
fûr Lehrpersonen:
Begleitung Submission:
Reserve:

CHF 575'500

cHF 605'800
cHF 20'000
cHF 18'700
cHF 1'220',000

2018 36 24

2079 345 309

2020 369 24

2021 40t 4.8 0 0 32

2022 4L7 61.8 1.4.4 0 16 110 1.3 143
(Ersatz und Wachstum seit 2021
aufsummiert)

2023 435 4.8 185.4 4.8 18 213 1.3 276.9

2024 453 3.56 t4.4 61.8 18 98 1.3 L27.4

2025 467 L8.44 7.8 4.8 L4 45 1.3 58.5

Total
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cHF 1'158',000

cHF 20',000
cHF 425'000
cHF 498'000
cHF 55'000
cHF 160'000

5. lnvestitions- und Umsetzungsplanung

INVESTITIONSRECHNUNG
AKTUELL:

LCM UND WACHSTUM

GEPLANTE HARDWARE/SOFT-
WARE/DIENSTLEISTUNGEN

LCM UND WACHSTUM
cHF 1',201'300

CHF
CHF 437'000 (inkl. Subm.)
cHF 433'900
cHF 225',400
cHF 105'000

GESAMT.VOL
2021

2022

2023

2024

2025

Die Umsetzungsplanung wird in die zukUnftige lnvestitionsplanung ûberfûhrt.

6. Folgekosten

Gemâss HRM ll sind diese Anschaffungen innert vier Jahren abzuschreiben.
Zudem wird im Umfang von 2o/o der lnvestitionssumme mit einem Gerâteunter-
halt - gestaffelt ûber die gesamte lnvestitionszeit - gerechnet. Fûr den Teil des
Gerâtezuwachses ergibt sich ein erhôhter Supportunterhalt, welcher - aufgrund
des mehrjâhrigen Prozesses, ohne genaue Wachstumszahl - nicht genauer be-
zifferiwerden kann. DerAnteilan Ersatzgerâten verursacht keine Erhôhung des
bisherigen Supportes.

7. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, fûr die Ersatzbeschaffung der Schûlerinnen-
und SchUlergerâte (Tablets) und der Lehrpersonengerâte (MacBooks) der
Schulen Opfikon gemâss |CT-lnfrastrukturkonzept einen Kredit von total
CHF 1'220'000 zulasten der lnvestitionsrechnung (Kto. Nr. 500.5060.004) zu
genehmigen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

Paul Remund Bleiker
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Medien und ICT-Konzept der Schule Opfikon
Gerâteersatz nach Lebensdauer; Gerâtezuwachs nach Schûlerzahlen
lnvestitionskredit im Umfang von CHF 1'220'000 2.2.7

Mit Beschluss Nr. 2021-239 vom 7. Oktober 2021 hat die Schulpflege, basie-
rend auf dem erneuerten Medien- und ICT-Konzept der Schule Opfikon (Be-
schluss Nr. 2021-52 vom 11.Mâr22021) einen lnvestitionskredit im Umfang von
CHF 1'220'000 genehmigt, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

a

a

ErsatzANachstum der Gerâte
fûr Schùlerinnen und Schûler
Ersatz/Wachstum der Gerâte
fûr Lehrpersonen:
Begleitung Submission:
Reserve:

CHF 575'500

cHF 605'800
cHF 20'000
cHF 18'700
cHF 1'220'000

a

a

Total

Die Realisierung des Vorhabens erfolgt in den Kalenderjahren 2022 - 2025:
2022: CHF 437'000
2023: CHF 433'900
2024: CHF 225'400
2025: CHF 105'000

Folgekosten

Gemâss HRM ll sind diese Anschaffungen innert vier Jahren abzuschreiben.
Zudem wird im Umfang von 2o/o der Investitionssumme mit einem Gerâteunter-
halt - gestaffelt ûber die gesamte lnvestitionszeit - gerechnet. Fûr den Teil des
Gerâtezuwachses ergibt sich ein erhôhter Supportunterhalt, welcher - aufgrund
des mehrjâhrigen Prozesses, ohne genaue Wachstumszahlen - nicht genauer
beziffert werden kann. Der Anteil an Ersatzgerâten verursacht keine Erhôhung
des bisherigen Supportes.

Auf Antrag des Schulprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Dem Gemeinderat wird beantragt, fUr die Ersatzbeschaffung der SchUlerin-
nen- und SchUlergerâte (Tablets) und der Lehrpersonengerâte (MacBooks)
der Schulen Opfikon gemâss ICT-lnfrastrukturkonzept einen Kredit von total
CHF 1'220'000 inkl. MWST zulasten der lnvestitionsrechnung (Kto. Nr.

500.5060.004) zu genehmigen.
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2. Die Schulpflege wird unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates
beauftragt, die Submission durchzufUhren und die Vergabe vorzunehmen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeinderat
- Schulpflege
- Gesamtschulleiter
- ICT-Fachgruppenleitung Schule
- Finanzen und Liegenschaften

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

Paul Rem Willi Bleiker

VERSANDT
11.11.2021
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Medien und |CT-Konzept der Schule Opfikon
Umrûstung Schulzimmer mit interaktiven Tafeln
lnvestitionskredit 2022123 im Umfang von CHF 876'300 inkl. MWST 2.2.7

Gestûtzt auf die Antrâge der Schulpflege vom g. Dezember 2021 sowie des
Stadtrates vom 25. Januar 2022 und auf Art. 19, Ziff . d der neuen Gemeinde-
ordnung

BESCHLI ESST DER GEMEINDERAT

1. Basierend auf dem Medien- und ICT-Konzept der Schule wird fUr die Be-
schaffung von Bildschirmen und Zubehôr flrr die Klassenzimmer der Schu-
len in Opfikon ein lnvestitionskredit von CHF 876'300 inkl. MWST genehmigt
(Konto-Nr. 500.5060.003).

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Schulpflege
- Gesamtschulleiter
- ICT-Fachgruppenleitung Schule
- Finanzen und Liegenschaften
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1. Medien- und IcT-Konzept

Mit Beschuss Nr. 2021-52 vom 1 1 . Màrz 2021 hal die Schulpflege das ûberar-
beitete Medien und |CT-Konzept der Schule Opfikon verabschiedet. Dabei war
das Kapitel 11.5.2 Visualisierungskonzept noch ausstehend.

Mit Beschluss Nr. 2021-269 vom 9. Dezember 2021 hat die Schulpflege das
Kapitel 11.5.2. wie folgend in das Konzept aufgenommen und darauf basierend
den weiter unten erlâuterten lnvestitionskredit genehmigt:

" Vis u al is i e ru n gs m i5 gl i c h keiten i n U nte rrichts râ u me n

Die bestehende Ausrûstung der Schulzimmer wird durch digitale Werkzeuge
ergânzt. Die fest installieften Wandtafeln mit Bildschirmen und analoge Be-
schriftungsmôglichkeiten werden durch mobile digitale lnteraktionsscreens er-
gânzt. Fur die Bild und Tonaufnahme zwecks Visualisierung (Visualizer) werden
Tablets eingesetzt und mit einem Stânder ergânzt. Um eine hohe Auslastung
der Gerâte (mobiler, bedarfsgesteuerter Einsatz) und zugleich geringeres Ge-
râtevolumen zu ermôglichen, wird mit einem Poolsystem gearbeitet, das auf
Clustern basiert. Als ein Cluster werden in jedem Schulhaus die Verbûnde von
ebenerdig erreichbaren Unterrichtszimmern bezeichnet. Pro Cluster stehen drei
mobile Screens mit einem Tablet zurVerfûgung. Zusë)tzlich sind in den Râumen
fiinf Ladestationen fûr Tablets einzurichten."

2. lnvestitionskredit fûr die Umrûstung der Schulzimmer

2.1. Prinzip von "Clustern"

Der Pâdagogische lCT-Support (PICTS) hat alle Unterrichtsrâume der Schule
Opfikon begutachtet und jeweils einem Cluster zugeteilt. Die Unterrichtsrâume
fûr den Kindergarten sind, da geografisch verteilt, gesondert erfasst worden.
Das System mit den mobilen Bildschirmen berûcksichtigt vollumfânglich den ln-
vestitionsschutz und kann somit ohne zusâtzlichen Aufwand wâhrend und nach
Renovationen betrieben werden. lm Rahmen von Sanierungen der Schulge-
bâude werden die fest montierten Wandtafeln mit Bildschirmen ergânzt.

Ein Cluster umfasst dabei durchschnittlich 2.5 Klassenzimmer und 1.5 Grup-
penrâume oder 4 Therapiezimmer und 1 geteilter Raum oder 4 Werkrâume oder
1 Musikzimmer und 2 Turnhallen. Ein Cluster wird von ca. 60 Schûlerinnen und
Schûlern und 4 Lehrpersonen an 7 Halbtagen benUtzt.
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Pro Cluster entstehen so nach einer Rohofferte die folgenden Kosten:
Pro Screen mit Wagen, Audioausgabe und Signalûbertragung ca. CHF 3'000
Pro Tablet mit Stânder ca. CHF 1'100
Pro Ladestation ca. CHF 330
Total pro Cluster: ca. CHF 13'650

2.2. Berechnung nach Schulstufen

ANLAGE / CLUSTER PRIMARSTUFE

L6 5

4 Ergânzung Erweiterung

6 mit Musikschule

1 Schulrâume LA und Therapie

2 Ergânzung Zyklus 1&2

POOLRESERVE 1 Spitzenausgleich und Ersatz

SITZUNG VOM

SEITE

METTLEN

OBERHAUSEN

LÂTTENWIESEN

SCHULZENTRUM

PRIMAR HALDEN

ANZAHL CLUSTER

Kosten pro Cluster

KOSTEN

TOTAL CLUSTER

TOTAL KOSTEN

25. Januar2022
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KIGA

5

17

2

2

!

43

13'650.00 CHF

586'950.00 CHF

L9

13',650.00 CHF

25g',350.00 CHF

62

846',300.00 cHF

ln der Aufstellung nicht berticksichtigt sind die Anlagen Halden (ausser Ergàn-
zungZyklus 1&2 bereits ausgerûstet) Glattpark (Ausrûstung ûber Neubau) und
Bubenholz (Projektphase).

3. Submission

Aufgrund der lnvestitionssumme ist eine Submission notwendig. Dafùr soll ein
Externer Fachmann beigezogen werden. Dafûr sind CHF 30'000 zu budgetie-
ren.

4. Gesamtkosten

Totalwird dem Gemeinderat ein lnvestitionskredit im Umfang von CHF 876'300
beantragt, weitere Reserven sind nicht eingestellt. Die lnvestition soll, nach
Wunsch der RPK, in Absprache mit der Schule, auf die Jahre 2022 und 2023
verteilt werden. lm lnvestitionsbudget 2022 sind CHF 450'000 eingestellt. Der
Kredit setzt sich wie folgt zusammen:

a

a

a

Total (

43 Cluster fûr die Primarstufe:
19 Cluster fUr die Kindergartenstufe
Begleitung Submission:
inkl. MWST)

cHF 586'950
cHF 259'350
cHF 30'000
cHF 876'300mKw



=ovÉ
LL
\o
l--o
sq

ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

SEITE

25. Januar 2022
4von4

5. Folgekosten

Aufgrund der definierlen Nutzungsdauer wird die Erfolgsrechnung wâhrend den
nâchsten 4 Jahren mittels Abschreibungen belastet. Bei den betrieblichen Fol-
gekosten (Sachaufwand) inkl. Personalkosten wird mit einem Richtwert von 2o/o

gerechnet; infolge des geringeren Wartungsaufiruand bei Bildschirmen wird hier
von 1% ausgegangen. Demnach wird diesbezûglich die jâhrliche Mehrbelastung
CHF 8'763 betragen.

6. Antrag

Dem Gemeinderatwird beantragt, basierend auf dem Medien- und ICT-Konzept
der Schule, fûr die Beschaffung von Bildschirmen und Zubehôr fûr die Klassen-
zimmer der Schulen in Opfikon einen lnvestitionskredit von CHF 876'300 inkl.
MWST zu genehmigen (Konto-Nr. 500.5060.003).

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:e-/%
Paul Remund Willi Bleiker
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Medien und lCT-Konzept der Schule Opfikon
Umrûstung Schulzimmer mit interaktiven Tafeln
lnvestitionskredit 2022123 im Umfang von CHF 876'300 inkl. MWST

2.2.7

=ovÉ
LL
\o
F-o
sq

lnvestitionskredit

Mit Beschluss Nr. 2021-269 vom 9. Dezember 2021hat die Schulpflege, basie-
rend auf dem ergânzten Medien- und |CT-Konzept der Schule Opfikon (Basis-
Beschluss Nr.2021-52 vom 11.Mâr22021), einen lnvestitionskredit im Umfang
von CHF 876'300 genehmigt, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

. 43 Cluster fûr die Primarstufe:

. 19 Cluster fUr die Kindergartenstufe:

. Begleitung Submission:
Total (inkl. MWST)

CHF
CHF

CHF

586'950
259'350

876'300

Ein Cluster umfasst dabei durchschnittlich 2.5 Klassenzimmer und 1.5 Grup-
penrâume oder 4 Therapiezimmer und 1 geteilter Raum oder 4 Werkrâume o-
der 1 Musikzimmer und 2 Turnhallen. Ein Cluster wird von ca. 60 Schùlerinnen
und SchUlern und 4 Lehrpersonen an 7 Halbtagen benûtzt.

Pro Cluster entstehen so nach einer Rohofferte von Digitec die folgenden Kos-
ten:
Pro Screen mit Wagen, Audioausgabe und Signalûbertragung ca. CHF 3'000
Pro Tablet mit Stânder ca. CHF 1''100
Pro Ladestation ca. CHF 330
Total pro Cluster: ca. CHF 13'650

Die Realisierung des Vorhabens erfolgt in den Kalenderjahren 2022 und 2023
2022: CHF 450'000
2023: CHF 426'300

lm lnvestitionsbudget2022 sind CHF 450'000 eingestellt.

Folgekosten

Aufgrund der definierten Nutzungsdauer wird die Edolgsrechnung wâhrend den
nâchsten 4 Jahren mittels Abschreibungen belastet. Bei den betrieblichen Fol-
gekosten (Sachaufiruand) inkl. Personalkosten wird mit einem Richtwert von 2o/o

gerechnet; infolge des geringeren Wartungsaufiruand bei Bildschirmen wird hier
von 1% ausgegangen. Demnach wird diesbezûglich die jâhrliche Mehrbelastung
CHF 8'763 betragen.
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Auf Antrag des Schulprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Dem Gemeinderat wird beantragt, basierend auf dem Medien- und ICT-Kon-
zept der Schule, fUr die Beschaffung von Bildschirmen und Zubehôr fûr die
Klassenzimmer der Schulen in Opfikon einen lnvestitionskredit von
CHF 876'300 inkl. MWST zu genehmigen (Konto-Nr. 500.5060.003).

2. Die Schulpflege wird unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates
beauftragt, die Submission durchzufûhren und die Vergabe vorzunehmen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeinderat
- Schulpflege
- Gesamtschulleiter
- ICT-Fachgruppenleitung Schule
- Finanzen und Liegenschaften

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

Paul Remu Willi Bleiker

VERSANDT
27.01.2022ffiW
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Gebietsentwicklu ng Stadtteil Glattpark
Ab rech n u ng P lan u ngs- u nd Ad m i n istrativverfah ren 6.3.1

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 23. November 2021 und Art. 35,
Ziff .4 der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Die Abrechnung des Planungs- und Administrativverfahrens der Gebiets-
entwicklung Stadtteil Glattpark im Betrag von CHF 1'931'623 inkl. MWST
zulasten der lnvestitionsrechnung, Konto Nr. 209.581 0.1 121209.5290.001,
wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Finanzen und Liegenschaften
- Bau und lnfrastruktur

reil
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1. Ausgangslage

ln den letzten 20 Jahren ist der Stadtteil Glattpark zu einem attraktiven und le-
benswerten Stadtteil herangewachsen. Zu Beginn der baulichen Entwicklung
haben der Stadt- und Gemeinderat fùr die planerische und administrative Be-
gleitung der Gebietsentwicklung strategische und operative Gruppen geschaf-
fen und sie entsprechend mit einem Leistungsauftrag betraut und mit Finanzen
ausgestattet.

Die strategische Ausrichtung des Stadtteils basierte auf dem Quartierplan Ober-
hauserriet, welcher spâter den Namen Glattpark erhielt. ln unterschiedlichsten
Arbeitsgruppen und Institutionen wirkte der Stadtrat und die Verurraltung strate-
gisch und operativ mit. Die zwei zentralsten Organisationen bildeten die Ge-
bietskoordination, welche die Stadtverwaltung leitete, und das Gebietsmarke-
ting, welches die Grundeigentûmer prâsidierten.

Fûr die administrative Begleitung des Quartierplanverfahrens Oberhauserriet
hat der Gemeinderat in den vergangenen Jahren drei Rahmenkredite in der Ge-
samtsumme von CHF 1'950'000 inkl. MWST bewilligt.

2. Abrechnung Planungs- und Administrativverfahren

Die Begleitung der Gebietsentwicklung der ersten und zweiten Bauetappe kann
als abgeschlossen betrachtet werden. In vielen Aufgaben, Prozessen und Pro-
jekten konnte die venrualtungsintern organisierte Gebietskoordination ûber die
Abteilung Bau und lnfrastruktur aktiv handeln. Die Entwicklung der dritten Bau-
etappe steht noch bevor, im Moment sind lediglich erste Planungsideen vorhan-
den.

Der Gemeinderat bewilligte fûr die Gebietsentwicklung folgende Kredite:

SITZUNG VOM

SEITE

Abrechnung:
- Kostenaufiruand
- Kreditunterschreitung

23. November2021
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Beschluss vom 5. November 2001
Beschluss vom 4. Juli 2005
Beschluss vom 1 . Mâr22010
Total

cHF 700'000
cHF 700'000
cHF 550'000
cHF 1'950'000

cHF 1'931'623
cHF 18',377

ln der folgenden Tabelle sind die geplanten den effektiven Kostenaufirrrendun-
gen gegen û bergestel lt.
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Bereich/Kostenstelle Budqet Ausqaben qesamt

Gesamtproiektleitunq 400'000 232',359.10

Ersch liessunqsanlaqen 170'000 280'085.80

I nfrastruktu r / Quartier B0'000 172',002.25

Kultur / Soziales 130'000 86'349.05
Ausstattunq 260'000 197',162.45

Kommunikation / PR 550'000 645'625.05

Finanzen und Liegenschaften 230'000 85'918.40

Qualitât am Bau 40'000 26'900.00

Arch itektu r/Stâdtebau 90'000 205'220.90

Gesamttotal 1'950'000.00 1',g31'623.00

Die Venryendung der einzeln gesprochenen Rahmenkredite bzw. die Kapitalver-
wendung reichte weit ûber die prognostizierten Zeitspannen hinaus. Durch den
gezielten Einsatz des Kapitals waren die Organisationsverantwortlichen ûber
die letzten 20 Jahre, bis zum heutigen Zeitpunkt, handlungsfâhig und hatten
Einfluss auf die Entwicklung des Stadtteils.

3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Abrechnung des Planungs- und Administ-
rativverfahrens der Gebietsentwicklung Glattpark im Betrag von CHF 1'931'623
inkl. MWST zu genehmigen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâside Stadtschreiber:

Paul Remu wit i Bleiker
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Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark
Abrech n u ng Planungs- u nd Administrativverfah ren 6.3.1
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1. Ausgangslage

Zu Beginn der baulichen Entwicklung des Stadtteils Glattpark haben der Stadt-
und Gemeinderat fûr die planerische und administrative Begleitung der Gebiets-
entwicklung strategische und operative Gruppen geschaffen, diese entspre-
chend mit einem Leistungsauftrag betraut und mit Finanzen ausgestattet. Ftrr
die administrative Begleitung des Quartierplanverfahrens Oberhauserriet (heute
Stadtteil Glattpark) hat der Gemeinderat in den vergangenen Jahren drei Rah-
menkredite in der Gesamtsumme von CHF 1'950'000 inkl. MWST bewilligt.

2. Abrech n u ng Plan ungs- und Admi nistrativverfah ren

Die Begleitung der Gebietsentwicklung der ersten und zweiten Bauetappe kann
als abgeschlossen betrachtet werden. ln vielen Aufgaben, Prozessen und Pro-
jekten konnte die verwaltungsintern organisierte Gebietskoordination ûber die
Abteilung Bau und lnfrastruktur aktiv handeln. Die Entwicklung der dritten Bau-
etappe steht noch bevor, im Moment sind lediglich erste Planungsideen vorhan-
den.

Der Gemeinderat bewilligte fûr die Gebietsentwicklung folgende Kredite

Beschluss vom 5. November 2001
Beschluss vom 4. Juli 2005
Beschluss vom 1 . Mârz 2010
Total

CHF
CHF
CHF

700'000
700'000
550'000

Abrechnung:
- Kostenaufwand
- Kreditunterschreitung

cHF 1'950'000

cHF 1'931'623
cHF 18',377

Auf Antrag des Bauvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Die Abrechnung des Planungs- und Administrativverfahrens der Gebietsen-
twicklung Stadtteil Glattpark im Betrag von CHF 1'931'623 inkl. MWST zu-
lasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 209.581 0.1121209.5290.001,
wird genehmigt.
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2. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Abrechnung des Planungs- und Ad-
ministrativverfahrens der Gebietsentwicklung Glattpark im Betrag von
CHF 1'931'623 inkl. MWST zu genehmigen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrùndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Gemeinderat
- Finanz und Liegenschaften
- Bau und lnfrastruktur

NAMENS DES STADTRATES
Prâsid Stadtschreiber:

Paul Remund lli Bleiker

VERSANDT
25.11.2021reil
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